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fo würbe benn tn Setblnbuttg mit ben Schroeijetifchen
Sunbeëbahnen ber Sau be§ SihlpoftgebänbeS anijanb

genommen. Sie bauliche Bettung lag in ben |jänben
ber ardtjiteften Oebröber Sräm, bte tedfjnifche Drgani»
fation unb bie Saulettnng für alle beirlebsted&nifd&en

©tnrichtungen beforgte Sr. oon SaltS, Seiter beS tectj.

nifdhen StenfteS bei ber Oberpoftbireftion. Sie ißlanungS'
arbeiten mürben 1923 aufgenommen, mit bem Sau tonnte
im September 1927 begonnen merben ; im |>erbfi 1929
tonnten bie Stäume ber Sunbeëbahnen im 3., 4. unb
5. Stottmert belogen merben.

Sie ©tunbfläche ber ganjen anläge mißt 23,200 m®,

Inbegriffen ben ißoftbahnhof oon über 10,000 m*; ber
umbaute Staum umfaßt 112,460 m®.

Stile Stäume beji^en gutes Sageëlicijt. ardfjiteltonifdhen
©ctjmuct erhielten nur bie beiben ©htgänge burdh.Ser*
ttetbung aus metterfeftem Steinjeugmofaif, entmorfen unb
ausgeführt oon -Staler Karl Stöfdjj In Steßenhofen. SaS
ganje ÇauS mirb mit ^umpenheijung ermärmt, für bte

bas 3iïî«lotionSmafïer burdh $etßroaffer aus ber ftübti<
fdfjen KehridhtoerbrennungSanftalt ermärmt mirb. Sie
Apparate ber ^erfonaltü^e unb bte fjerbe unb 3Baf<h>

herbe ber Stenftmohnungen merben elettrifdh geheilt.
Ser §auptbau ift etn fünfftöctiger Stedhtectbau mit etnem

Untergefc|oß, baS ben midhtigften SetriebSraum enthält,
bie zentrale UmleitfteHe, mo ber ^ofttunnel unb bte Ser=
blnbungSbahn fomle oerfdfjiebene görberanlagen ihren StuS--

gangSpuntt haben, ferner befinben ftdh ht« bte £etî=
räume, bte Stohrpoftanlage, SBerfftätten, SntftaubungS»
anlagen, Keller unb SBohlfahrtSetnridfjtungen : Küche,
©peiferäume, Säber, Sroctenraum unb SanitätSjimmer.

3m ©rbgefdhoß liegen auf ber Sihlfctte beS Horb»
flügels bte Schalter beS SlnnahmeamteS, etn Sdhloßfädher«
ftanb für 900 gfidjer, bte Schalter für SDtaffenpaletan-
nähme, unb eS ift hier Me Bettung für ben ißafetoer»
fanb unb =llmlab untergebracht. 3m Sübflügel liegen
bte Stäume für ^ßatet= unb @jpreßpfieHung unb ben
SluSlanbpatetempfang mit SranjttjoUamt.

Ser 1. Stodt enthält im Sübflügel ütäume für ben
3oH, int Storbfiügel für baS Sahnpoftamt, aufenthaltë»
unb Stuhejimmer für baS 5ßerfonal unb einen großen
Saal mit Stebenräumen für ben Srtefoerfanb.

Ser 2. Stocf meift fübltdh Stäume für ben 3ofl auf,
baneben etn SrüfungS* unb Konferenjjimmer für Sahn,
3°Ü unb ißoft, im redhten glügel bie Stäume ber KreiS=
poftbireïtion unb im mittleren Seil bte SrtefauSgabe
unb baS 3eltungSamt.

Ser 3., 4. unb 5. StodE bient ber Krelëbireîtion III
ber Sunbeëbahnen unb ber Kretëpoftîontrolle, fte ent=
halten archioräume, Stenftmohnungen unb baS |>auS«
telephonamt.

Son ben jmet anbauten bient bte etne bem tßafetoer*
fanb, bte anbere ber ißafetpftellung. 3«* Sihlpoftam
läge gehört ferner etne hufetfenförmig angelegte ©arage
mit überbedttem $ofe, SBerlfiatträumen, etner SEBohnung
für ben ©aragedjjef, ber Kraftanlage ; fte enthält im Un=
tergefdE)oß Saum für 400 gahrräber. 3" ber ©arage
tonnen 100 3Bagen unter Sadfj gefteHt merben.

an görbetanlagen metft bie Sihlpoft auf : eine auto»
matifdhe Srleftaftenleernng, bte febe tn bte ©inroütfe ge«

legte Srtefpoftfenbnng felbfttätig tn baS im 1. Stoi
Itegenbe Srtefoerfanbamt beförbert; etne Hängebahn im
(Srbgefdhojjj, roeldîje bte ©tlpfieUung, aufgabefteHe »nb
ben Siloerfanb im ©tbgefchoß mit bem Srtefoerfanb unb
ber SrtefauSgabe im 1. unb 2. Stodt oerbtnbet unb in

fletnen golifäftdfjen einzelne Srtefe, Sunbe, ißädtöjen «fn>.

bis sunt ©emidht oon 10 Kilogramm aufnimmt ; Schau,
felförberer im Srtefoerfanb, meldfje Srtefpoft oon ben

Stempelmafdfjlnen unb àuSpadltifdhen ju ben Sorfortlec-
ftellen für Srtefe unb für Srudtfadhen befötbern, oon
ben auSpatfttfdhen unb SorfortterfteKen für Srtefe ju
ben getnfortterfteHen, unb oon ben 3tuSpac£tifd^en unb

Sorfortterfteüen ju ben SerfactungSfteKen ; ber Sactete.

oator, ber baju bient, bte SSBaren aus ben Sätfen tn

bte Srtefämter ju förbern; bte görberanlagen an ben

Stempeltifdhen im Srtefoerfanb; bte görberanlage oom

anSpacfttfdh jur SBerttammer im Srtefoerfanb; bte Sop.
pelfpiralrutfdhe oon ber SrtefauSgabe tm 2. Stodt unb

oom Srtefoerfanb im 1. Stodt tnS ©rbgefdfjoß; bte göt.
beranlage tn ber Staffenannahmeftetle für tßafete; bte

görbetbänber jur ißatetauSgabe mit Sortteranlage, mtb

bte görberbänber }um ißatetoerfanb mit Sortteranlage.
SaS Sihlpoftgebäube, bte neue 3ûwhet Çauptpoft,

mürbe am 11. 3uni, nadhmtttagS in anmefenhett oon

SegterungSoertretern, beS StabtrateS oon 3ö*t«h. bei

SorftanbeS ber 30*4« Çanbelëîammer, beS 3ötdher
ißreßoereinS, unb ber am Sau beteiligten arctjitefteti
unb Unternehmer beftchtigt, bei metcher Gelegenheit Kreis,

poftbireïtor 9tüb etne elngetjenbe SarfteHung beS Setrtebs.
ötenfteS gab, Sr. oon Salts über bie tedhntfdhen anlagen
ortentterte unb arcpelt Sräm einige bauliche gtagen
beleudhtete.

il sas IttMfleOtn.
(fiortefponOenj.)

Sa| man aufgebrochene Stra^enfteHen über Sa$
abfperren unb genfigenb beleuchten mu|, ift etne alte

Sorfchrtft. aber ber heutige ftart geftetgerte automobil'
oerîehr erforbert umfaffenbere Sotfehrungen als fie früher
gebräudhlidh maren. 3Jlan mu§ immer barauf beba#
fein, ba| bte abgefperrten Strafjenftüdfe auch bei Stegen,

unb Stebelmetter bem autoführer oon meitem unb fo

auffallen müffen, baß etn 3«tam, etn Setfehen ober

gar ein Unfall anSgefchloffen bleiben. Ste Organe ber

StaatSoermaltung unb ber größeren ©emetnben ftnb ftdh

geroohnt, ben heutigen anfptüc|ett entfprechenb bte 8b.

fperrungen etnroanbfrei, bie Seleudjjtung auSreichenb j«

machen, an jmet Seifpielen rooDen mir flarlegen, boji

beim heutigen SdhneHoetfehr auf ben Straßen alle 93or«

ficht geboten ift.
I.

Ste 5,5 m breite Straße mar jufolge ©aSanfdhfai
auf ber roeftlidhen Çâlfte aufgebrochen unb nach
(abbilbung 1 unb 2) abgefperrt. @tma 50 cm fiber bet

Straße bt«8 ®u ber öftlidhen abfdhlußftange unb in bete«

SWitte eine fogenannte Sturmlaterne L mit gewöhnlich®
hellem ©las. ©egen Süben mar Schotter, gegen Storben

©tbe gelagert. Siefer ©rbhaufen mar etwa 70 cm h<$'

<0

ici

ViVi*

2H>b. 1. ©tutibrifj 3JÎ. 1: 200.
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so wurde denn in Verbindung mit den Schweizerischen
Bundesbahnen der Bau des Sihlpostgebäudes anhand

genommen. Die bauliche Leitung lag in den Händen
der Architekten Gebrüder Bräm, die technische Organi-
sation und die Bauleitung für alle betriebstechnischen

Einrichtungen besorgte Dr. von Salis, Letter des tech-

nischen Dienstes bei der Oberpostdireklion. Die Planungs-
arbeiten wurden 1923 aufgenommen, mit dem Bau konnte
im September 1927 begonnen werden; im Herbst 1929
konnten die Räume der Bundesbahnen im 3., 4. und
5. Stockwerk bezogen werden.

Die Grundfläche der ganzen Anlage mißt 23,200
inbegriffen den Postbahnhof von über 10,000 der
umbaute Raum umfaßt 112,460 m°.

Alle Räume besitzen gutes Tageslicht. Architektonischen
Schmuck erhielten nur die beiden Eingänge durch ,Ver-
kleidung aus wetterfestem Gteinzeugmosaik, entworfen und
ausgeführt von Maler Karl Rösch in Dteßenhofen. Das
ganze Haus wird mit Pumpenheizung erwärmt, für die
das Zirkulationswafler durch Hetßwasser aus der städti-
schen Kehrichtverbrennungsanstalt erwärmt wird. Die
Apparate der Personalküche und die Herde und Wasch«
Herde der Dienstwohnungen werden elektrisch geheizt.

Der Hauptbau ist ein fünfstöckiger Rechteckbau mit einem
Untergeschoß, das den wichtigsten Betrtebsraum enthält,
die zentrale Umleitstelle, wo der Posttunnel und die Ver-
bindungsbahn sowie verschiedene Förderanlagen ihren Aus-
gangspunkt haben. Ferner befinden sich hier die Heiz-
räume, die Rohrpoftanlage, Werkstätten, Entstaubungs-
anlagen, Keller und Wohlfahrtseinrichtungen: Küche,
Speiseräume, Bäder, Trockenraum und Tanitätszimmer.

Im Erdgeschoß liegen auf der Gihlseite des Nord-
flügels die Schalter des Annahmeamtes, ein Gchloßfächer-
stand für 900 Fächer, die Schalter für Mafsenpaketan-
nähme, und es ist hier die Leitung für den Paketver-
fand und -Umlad untergebracht. Im Südflügel liegen
die Räume für Paket- und Expreßzustellung und den
Auslandpaketempfang mit Transttzollamt.

Der 1. Stock enthält im Südflügel Räume für den
Zoll, im Nordflügel für das Bahnpostamt, Aufenthalts-
und Ruhezimmer für das Personal und einen großen
Saal mit Nebenräumen für den Briefoersand.

Der 2. Stock weist südlich Räume für den Zoll auf,
daneben ein Prüfungs- und Konferenzzimmer für Bahn,
Zoll und Post, im rechten Flügel die Räume der Kreis-
poftdirektion und im mittleren Teil die Briefausgabe
und das Zeitungsamt.

Der 3., 4. und 5. Stock dient der Kreisdirektion III
der Bundesbahnen und der Kreispostkontrolle, sie ent-
halten Archioräume, Dienstwohnungen und das Haus-
telephonamt.

Von den zwei Anbauten dient die eine dem Paketver-
sand, die andere der Paketzustellung. Zur Gihlpostan-
läge gehört ferner ewe hufeisenförmig angelegte Garage
mit überdecktem Hofe, Werkstatträumen, einer Wohnung
für den Garagechef, der Kraftanlage; sie enthält im Un-
tergeschoß Raum für 400 Fahrräder. In der Garage
können 100 Wagen unter Dach gestellt werden.

An Förderanlagen weist die Sihlpost auf: eine auto-
matische Briefkastenleerung, die jede in die Einwürfe ge-

legte Briefpostsendung selbsttätig in das im 1. Stock

liegende Brtefoersandamt befördert; eine Hängebahn im
Erdgeschoß, welche die Eilzustellung, Aufgabestelle und
den Eiloersand im Erdgeschoß mit dem Briefversand und
der Briefausgabe im 1. und 2. Stock verbindet und in
kleinen Holzkästchen einzelne Briefe, Bunde, Päckchen «sw.
bis zum Gewicht von 10 Kilogramm aufnimmt; Schau-
kelförderer im Briefoersand, welche Brtefpost von den

Stempelmaschtnen und Auspacktischen zu den Vorsortier-
stellen für Briefe und für Drucksachen befördern, von
den Auspacktischen und Vorsortterstellen für Briefe zu

den Feinsortterstellen, und von den Auspacktischen und

Vorsortterstellen zu den Versackungsstellen; der Gackele-

vator, der dazu dient, die Waren aus den Säcken in

die Briefämter zu fördern; die Förderanlagen an den

Stempeltischen im Briefoersand; die Förderanlage vom

Auspacktisch zur Wertkammer im Briefoersand; die Dop-
pelspiralrutsche von der Briefausgabe im 2. Stock und

vom Briefversand im 1. Stock ins Erdgeschoß; die För-
veranlage in der Mafsenannahmestelle für Pakete; die

Förderbänder zur Paketausgabe mit Gortieranlage, und

die Förderbänder zum Paketversand mit Sortieranlage.
Das Sihlpostgebäude. die neue Zürcher Hauptpost,

wurde am 11. Juni, nachmittags in Anwesenheit von

Regierungsvertretern, des Stadtrates von Zürich, des

Vorstandes der Zürcher Handelskammer, des Zürcher
Preßvereins, und der am Bau beteiligten Architekten
und Unternehmer besichtigt, bei welcher Gelegenheit Kreis-

postdirektor Rüd eine eingehende Darstellung des Betriebs-
dienstes gab, Dr. von Salts über die technischen Anlagen
orientierte und Architekt Bräm einige bauliche Fragen
beleuchtete.

U M MsMGà
(Korrespondenz.)

Daß man aufgebrochene Straßenstellen über Nacht

absperren und genügend beleuchten muß, ist eine alte

Vorschrift. Aber der heutige stark gesteigerte Automobil-
verkehr erfordert umfassendere Vorkehrungen als sie früher
gebräuchlich waren. Man muß immer darauf bedacht

sein, daß die abgesperrten Straßenstücke auch bei Regen-

und Nebelwetter dem Autoführer von weitem und so

auffallen müssen, daß ein Irrtum, ew Versehen oder

gar ein Unfall ausgeschlossen bleiben. Die Organe der

Staatsverwaltung und der größeren Gemeinden find fich

gewohnt, den heutigen Ansprüchen entsprechend die Ab-

sperrunge» einwandfrei, die Beleuchtung ausreichend zu

machen. An zwei Beispielen wollen wir klarlegen, daß

beim heutigen Schnellverkehr auf den Straßen alle Vor-

ficht geboten ist.
I.

Die 5.5 m breite Straße war zufolge Gasanschluß

auf der westlichen Hälfte aufgebrochen und nach Skizze

(Abbildung 1 und 2) abgesperrt. Etwa 50 em über der

Straße hing an der östlichen Abschlußstange und in dere«

Mitte eine sogenannte Sturmlaterne 1- mit gewöhnliche«,
Hellem Glas. Gegen Süden war Schotter, gegen Norden

Erde gelagert. Dieser Erdhaufen war etwa 70 ew ho?

>0

Abb. 1. Grundriß M. 1: 200.
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$le nut 50 cm übet bet Stragengficlje gelegene Betrol«
flamme tonnte bemnadj oon bet Slorbfette bet gat nicht
gefeljen werben, roeil ge im «Schatten btefeS ©rbhaufenS
lag. (Sïbilbung 2). 5lu8 bet ttötblid^en SRid^tung fuhr

Slbb. 2. Schnitt SR. 1: 200.

ein 3Jtotorrabfahrer mit mäßiget ©efchmlinbigtelt gegen
©üben. ©r glaubte, bte Saterne L gehöre }U einem gabt»
tab, bas auf bet oon ibm aus linîen (öftlic^en) ©trafen»
fette gegen ben SJlotottabfabter fidb bewege. SUS eS fcljon

weil gahrseuglenïer (guhrwetî, 3foto, 2Jlotortab) bamit
nicht wiffen, ob nur tn ffitragenmitte, ober welche oon
beiben ©tragenhälften aufgebrochen ift.

b) ©a bte glamme nut 50 cm über bet ©trage unb
an bet öglichen ©tange bing, war fie, oon SRorben ober
©üben gefeben, trofc ben etwas fdjlef ftebenben pfählen,
teilwetfe oetbecft; jubem befcbattete fie bte Slotbfeite beS

©rbhaufenS. ffilne 14 m nörbllch angebrachte ©tragen»
lampe oetmodjte auf biefen abganb ben ©tbhaufen nicht
genügenb ju beleuchten, abgefeben baoon, bag bet Unter-
nehmet felbft für genügenbe Beleuchtung folcher Bau-
gellen ju fotgen bat-

3. gut auSteichenben Beleuchtung bet lufbruchgeHe
waren wenigftenS bret Saternen nötig (Slbbilbung 3) unb
S©ar nicht an ober unterhalb bet abfperrgangen, fon»

-ûo?f

Stbb. 3. ©tunbïijî SR. 1: 200.

Slbb. 4. ®tunbti& SR. 1:1000.

HU fpüt war, bemetïte et ben ©rbhaufen unb bte 3lb*
fpetrung; er oerunglüctte mit feinem Slab unb machte
ben Unternehmer ber ©rabarbeiten für bie BefchSbigung
beS SJtotorrabeS, für Slrjt- unb BerpgegungSfogen, fo=
rote für ben wübrenb mehrerer SBocben ausgefallenen
Berbteng haftbar.

gür ben barauS entgehenben ©erichtSfaU waren fol»
genbe gragen p beantworten:

1. SBar bte Bbfperrung beS ©rbauShubeS unb bie

Beleuchtung btefeS §lnberntffe8 richtig?
2. ©ofern Ébfperrung unb Beleuchtung nicht richtig

unb babet ungenügenb waren, ig anpgeben, was baran
fehlte unb p beanganben ig.

©te Slutwort lautete:
1. ©te Bbfperrung war richtig unb gar! genug.

Borgebenbe Satten foQte man gegen bie für ben Betîebr
freibletbenbc ffitragengäche nicht bulben.

2. ©ie Beleuchtung war ungenügenb, unb jwar aus
folgenben ©rünben:

a) SBenn bte halbe ©tragenbrette aufgebrochen ig,
eine einzige Saterne in ber ©tragen mitte nicht,

bern mittelg eingefchlagenen ©ifengangen über ber
fdjtanïung, bamit bte 9lbbrmhhaufen all feit ig beleuchtet
werben.

©tefe umfaffenbe Beleuchtung war bfes uw fo nötiger,
©eil bie ©trage an ber UnfaögeHe nach Dgen auSbtegt,
woburdj ber oon Horben ïommenbe SSiorrabfahrer über
bie 3lrt ber Beleuchtung (nur eine einzige glamme unb
gewöhnliches gatt roteS @la8) wie über bie Stiftung beS

aufgeworfenen ©rabenS — ob oon ber ©tragenmitte
nach Dgen ober nach SOBegen getäufdjt werben tonnte
(äbbilbung 4).

II.
©te ©trage oon A nach B wo* ««f *>e* ©ette

bis sur SRitte nicht fahrbar unb mit ben bret Brettern

Bn, Bra unb Br» (Bbbilbung Str. 5), bte an ben swet

Bfähleu Pi unb Ps gut befegigt. ©egen bte frete ©tragen»

gücge hingen an 1,30 m hohen ©ifengangen, mit 25 cm

Auslagern, swet Saternen Li unb La. ©In auto fuhr
baS Brett Bra beim Bfahl Ps auf ber Stirnfeite an unb

fchleppte ben $fahl famt Brett mit. ®aS Suto ïippte

* -^z,

S

k
«
*

-8>-£

•i»
v»
«
£

Slbb. 5. ©tmtbtib SR. 1: 200.
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Die nur 50 ow über der Straßenfläche gelegene Petrol-
flamme konnte demnach von der Nordseite her gar nicht
gesehen werden, weil fie im Schatten dieses Erdhaufens
lag. (Abildung 2). Aus der nördlichen Richtung fuhr

Abb. 2. Schnitt M. 1: 200.

à Motorradfahrer mit mäßiger Geschwindigkeit gegen
Süden. Er glaubte, die Laterne I. gehöre zu einem Fahr-
rad, das auf der von ihm aus linken (östlichen) Straßen-
seite gegen den Motorradfahrer sich bewege. Als es schon

weil Fahrzeuglenker (Fuhrwerk, Auto, Motorrad) damit
nicht wissen, ob nur in Straßenmitte, oder welche von
beiden Straßenhälften aufgebrochen ist.

b) Da die Flamme nur 50 em über der Straße und
an der östlichen Stange hing, war fie, von Norden oder
Süden gesehen, trotz den etwas schief stehenden Pfählen,
teilweise verdeckt; zudem beschattete fie die Nordseite des
Erdhaufens. Eine 14 m nördlich angebrachte Straßen»
lampe vermochte auf diesen Abstand den Erdhaufen nicht
genügend zu beleuchten, abgesehen davon, daß der Unter-
nehmer selbst für genügende Beleuchtung solcher Bau-
stellen zu sorgen hat.

3. Zur ausreichenden Beleuchtung der Aufbruchstelle
waren wenigstens drei Laternen nötig (Abbildung 3) und
zwar nicht an oder unterhalb der Absperrstangen, son-

Abb. 3. Grundriß M. 1: 200.

Abb. 4. Grundriß M. 1:1000.

zu spät war, bemerkte er den Erdhaufen und die Ab-
sperrung; er verunglückte mit seinem Rad und machte
den Unternehmer der Grabarbeiten für die Beschädigung
des Motorrades, für Arzt- und Verpflegungskosten, so-
wie für den während mehrerer Wochen ausgefallenen
Verdienst haftbar.

Für den daraus entstehenden Gerichtsfall waren fol-
geude Fragen zu beantworten:

1. War die Absperrung des Erdaushubes und die

Beleuchtung dieses Hindernisses richtig?
2. Sofern Absperrung und Beleuchtung nicht richtig

und daher ungenügend waren, ist anzugeben, was daran
fehlte und zu beanstanden ist.

Die Autwort lautete:
1. Die Absperrung war richtig und stark genug.

Vorstehende Latten sollte man gegen die für den Verkehr
freibleibend: Straßenfläche nicht dulden.

2. Die Beleuchtung war ungenügend, und zwar aus
folgenden Gründen:

s) Wenn die halbe Straßenbreite aufgebrochen ist,
eine einzige Laterne in der Straßen mitte nicht,

dern mittelst eingeschlagenen Eisenstangen über der Ab-
schrankung. damit die Abbruchhausen allseitig beleuchtet
werden.

Diese umfassende Beleuchtung war hier um so nötiger,
weil die Straße an der Unfallstelle nach Osten ausbtegt,
wodurch der von Norden kommende Morradfahrer über
die Art der Beleuchtung (nur eine einzige Flamme und
gewöhnliches statt rotes Glas) wie über die Richtung des

aufgeworfenen Grabens — ob von der Straßenmitte
nach Osten oder nach Westen getäuscht werden konnte

(Abbildung 4).

II.
Die Straße von ^ nach k war aus der rechten Seite

bis zur Mitte nicht fahrbar und mit den drei Brettern

à, kr- und kr« (Abbildung Nr. 5). die an den zwei

Pfählen ?» und ?- gut befestigt. Gegen die freie Straßen-
fläche hingen an 1.30 m hohen Eisenstangen, mit 25 em

Auslagern, zwei Laternen Ui und Us. Ein Auto fuhr
das Brett Lr- beim Pfahl auf der Stirnseite an und

schleppte den Pfahl samt Brett mit. Das Auto kippte

6
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Abb. 5. Grundriß M. 1: 200.
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um. ®te 3ttfagen îamen mit geller |>aut baoon; eë

root etnjig ber ©acgfcgaben ju oergûten. ®urcg 3eugen
würbe feffgeffeUt, bag bte jroet Saternen recgtjeltig an*
gejünbet mürben. ®le Autolnfagen matten geltenb, nur
bie Saterne La bemerft, aber bie Abfperrung rtic^t ge<

fegen ju gaben. Offenbar hatte jemanb in bôë< ober
mutwilliger SBetfe bte Saterne Li gelöfcgt.

®te gragefteüung beë UnterfucgungSbeamten lautete
SBaren Abfperrung unb Beleuchtung bei ber Unfall*

fteUe ticgtig
Qm oorltegenben gall mar bte abgefperrte ©telle

gegen bte Stiftung A unb gegen bte frété ©trajjenffäege
ju beleuchten. ®ie Abfperrung war tn allen ïetlen ftarî
unb richtig, bte Beleuchtung mit jwei Saternen genfigenb.

Smmergln wirb man auë btefem Unfall folgeube
Seiten jtegen:

1. Beffer wäre jebenfatlë, wenn aucg tn ber SJÎiite
beS Bretteë Bn etne Saterne aufgegellt würbe; benn bei
aUfäHigem Borfagren eineë Autoë tn ber Stiftung B—A
mug bte Abfperrung famt Beleuchtung auch auf ber
nörbllcgen ©tragenfette (lesbar fetn.

2. ®te Abfperrbretter Bri unb Br», alfo blcjenigen
quer pr ©trage, foüten ntcgt roh belogen, fonbern auf
bte ganje Brette mit wenigffenë jwet, gegenetnanber ab»

fteegenben garben gefftidjen fetn, bamit ber Autofahrer
ntdjt btog baS Siegt, fonbern auch ba§ bemalte Brett
f«hon non wettern geht.

* *
• *

®tefe jwet Betfptele mögen ïlarlegen, bag oom ©tanb*
punît beë Auto* unb ÜDtotorrabfagrerS Abfperrung unb
Beleuchtung oon ntcht fahrbaren ©tragenteilen nicht immer
fo gut jtnb, wie fte bem Bauunternehmer unb fetnen
Organen erfegetnen, bag fte manchmal ntcht genügenb
unb mit wenig TOegraaSgaben bebeuteub oerbeffert wer*
ben lönnten.

lieber btcAleriucnbiiitgooit
Aïoli tut U'ohttiiuxrAnui.

®arüber ffnben wir im „$oljjentralblatt" Br. 68
oom 7. 3uni 1930 folgenbe tntereffante Ausführungen
oon $rof. ©chmitthenner, welche ffcgetlicg auch unfere
Sefer tntereffteren werben:

®ie ®georte macht geh heute auf bem ©eblet be§
SBognungSbauS übermägig brett, ohne imganbe ju fetn,
baS eigentliche problem beSfelben löfen ju fönnen, benn
eS fehlt bei bemfelben einfach am ©elb. Stöir brauchen
Bauwetfen, bte billiger gnb, als ber übliche SDtaffiobau,
bte aber ntcht qualttätSgertnger fetn bürften als btefer,
ihn im ©egenteil an ©üte noch übertreffen mügten. ®ie
Betfuege ber Stuttgarter SBetgenhofgebelung unb anbere
BetfucgSgebelungen haben in btefer i>tngcgt ïetnerlet poft*
tioe Bewetfe geltefett.

®ie fo otel berufene Stationaltgerung im Bauen will
befagen, mit Bernunft unb Können jebe SOWglicgfett be*
nügen, um bte notwenbigen 2Bognungen fo gut, fo fdjjnell
unb fo billig wie möglich 5« ergellen jum Bugen ber
Allgemeinheit unb jur Çebung ber SebenShaltung beS
©tnjelnen. ®tefe würbe wohl am heften babureg etn*
treten, bag jeber ®eutfcge etne angänbige unb menfegen»
wütbige Sßognung erhält. @tn 3Beg führt metneS @r*
achtens über ben gaegwetfsbau, ber tn ganj ®eutfchlanb
fett Sagrgunberten geübt ig unb für etnjelne ©egenben:
Thüringen, 9Bürttemberg, Baben unb ©Ifag fcglecgthin
bte für bas Bilb beS SanbeS eigentümliche Bauweife ig.
©etn tgpifdfjeS ©egaltungSmerîmal ig baS gehtbare gach*
wetï, haite ©felett genannt.

gür bte ©üte beS gacgwetfëbauë gnb entfehetbenb
baS SJlaterial unb bte Behanblung beS tragenben ®e=

rippeS unb baS SJlaterial ber ntcgtbelaffeten füUenben
&etle. AIS SJtaterial btente beim gtgorifegen gaegwerts«
bau urfprüngltch ©ichenholj, oom 18. Sagrgunbert ab

ig aber auch fegon SBetcggolj ju gnben, baS bann herr*
fegenb blteb. ®te §oljftärfen gnb otel gröger als ga=

tifch notwenbig, baS oerwenbete £>olj ig gebeilt, oft unter
Beibehaltung ber SBacgStumSricgtung, j. B. bei Berwen*
bung frummer #öljer ju ©treben. 3n beiben gaîtoren
lag ber natürliche ©cgug gegen bte 3«g3rung burdj
SBitterungSetnffüffe. ®te AuSfacgung gefchah burdj Segir.»

gafung ober mit ©tetnen, ffe würbe oerpugt ober un*

oerpugt gelaffen. 3«* Berbefferung beS 2BärmeftgugeS
würben bte gadgroerfSwänbe im Qnnern oertäfelt, äugen
mit ©cglnbeln, ©egtefer ober Çoljbrettern oerfcgalt. ®aë

äugen gehtbare ober oerïletbete gachwetf begimmte oft
baS Sanbfcgaftëbilb ganjer SanbeSteile. 3« @"be beS

18. Qagrgunberts unb oor allem im 19. Qagrgunbert
würben otele alte gacgwerfSbauten mit gehtbarem gach*
werî nachträglich oerpugt, um ben Käufern ben Anfdgetn
beS fegt immer mehr auffommenben SJtaffiobauS ju geben,

3n ber jwetten Hälfte beS 19. QagrgunbettS ging man
allgemetn jum oerpugten gachwetf über, wobei man Me

Çoljgârfen oermtnberte unb gatt beS gebeilten £olje§
gefügtes §olj oerwenbete. ®te ^ßuggaut foH fegt ben

SOBetterfchug, ben ©egugfegirm für btefen oeränberten
gatgroerEsbau abgeben. SJtit bem Berpugen beS gach*
wetfs aber beginnt baS problem.

@S waren gerabe bte jaglrelcgen gegler, bte bei bent

Berpugen gemaegt würben, bte Urfacge, bag ber gaeg*

werfSbau, ber früher ju ben oornehmgen bürgerlichen
Bauten oerwenbet würbe, ju $ertengäufetn unb retegen

Bauernggen, ju einer jwettflaffigen Bauweife allmählich
gerabgebrüdt würbe. Unb bocg ig bei btefer Bauwetfe
alles tn Orbnung, wenn bte gacgwerfSbauten einen fach*

gemägen äugern ©egugfegirm erhalten. ®te früher als
folege oerwenbete Betfcglnbelung, Berfcgteferung unb

jpoljoerfdjalung gnb tn faeg* unb wetfreegter AuSfüg*

rung oorjüglicge SGBetterfdgirme. ®er Kogen wegen unb

aueg aus ©rünben beS AuSfegenS wirb unfere 3ett meift

jum ^ßug greifen, ber bann aber auch teegntfeg richtig
ausgeführt fetn mug. gegter werben jumeig bei bem

notwenbigen $ugträger gemaegt, ber gets bem golje
Suftraum unb Baum jum Arbeiten lagen mug unb, um
ben Bug ganj unabhängig oon bem Arbeiten beS #oljeS
ju maegen, ntemalS auf bem |>olje felbg befegigt werben

barf, fonbern nar auf ber AuSfacgung. ©anj befonbere
©orgfalt oerbtent bte Beganblung ber ©cgweüe, bte foju*
fagen baS gunbament beS gacgwerfSgaufeS ig unb beS*

galb am metgen oor jeber 3«görung, tnSbefonbere oor
bem ©Inbringen oon Bäffe bewahrt werben mug.

Bet ber jwects wetterer Bewilligung nötigen teeg*

ntfdjen Umformung beS gacgwetîSbauS, wie icg mit Me*

felbe als Aufgabe naeg bem Ärtege gellte, galt eS alfo,
bte bisherigen gegter unb SJtärigel beS gacgwerfSbauS

ju oermetben bureg jwedtmägigere unb juglelcg wirtfegaft'
Itcgere Kongruftion. Unb jwar naeg bret Bicgtungen gin:
1. Bugriffe ju oermetben, bte ba§ gaulen beS $oljeS
unb baS Abfallen beS $ugeS herbeiführen fönnen, 2. mit

bem gerlnggen Çoljoerbraucg auSjuîommen, 3. bie

SSBärmegaltung ber gacgwerfSwanb wefentltcg ju getgern.
®le jahrelangen Begrebungen unb Bemühungen ttacjj

btefer Biegtun g führten oor bret Qagren baju, an ©teile

beS abgebunbenen, für jeben Bau befonberS gerjugeHen*
ben gacgwetîs bas fabrijierte gacgwerï auS

gettSwanbragmen oon gleichet Brette, Çôge unb ©tät'e

gerjugetlen, unter Betwenbung mögltcgg bflnner, letdgter,

trodfener Çôljer, bte aueg weniger arbeiten unb bregeti.

®te oerwenbeten Bauteile bfirfen nur 3toei'3JtannSlaften
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UM. Die Jnsaßen kamen mit heiler Haut davon; es

war einzig der Sachschaden zu vergüten. Durch Zeugen
wurde festgestellt, daß die zwei Laternen rechtzeitig an-
gezündet wurden. Die Autoinsaßen machten geltend, nur
die Laterne I.2 bemerkt, aber die Absperrung nicht ge-
sehen zu haben. Offenbar hatte jemand in bös> oder
mutwilliger Weise die Laterne 1>i gelöscht.

Die Fragestellung des Untersuchungsbeamten lautete?
Waren Absperrung und Beleuchtung bei der Unfall-

stelle richtig?
Im vorliegenden Fall war die abgesperrte Stelle

gegen die Richtung ^ und gegen die freie Straßenfläche
zu beleuchten. Die Absperrung war in allen Teilen stark
und richtig, die Beleuchtung mit zwei Laternen genügend.

Immerhin wird man aus diesem Unfall folgeude
Lehren ziehen:

1. Besser wäre jedenfalls, wenn auch in der Mitte
des Brettes à eine Laterne aufgestellt würde; denn bei
allfälligem Vorfahren eines Autos in der Richtung L—^
muß die Absperrung samt Beleuchtung auch auf der
nördlichen Straßenseite sichtbar sein.

2. Die Absperrbretter à und Lr«, also diejenigen
quer zur Straße, sollten nicht roh belasten, sondern auf
die ganze Breite mit wenigstens zwei, gegeneinander ab-
stechenden Farben gestrichen sein, damit der Autofahrer
nicht bloß das Licht, sondern auch das bemalte Brett
schon von weitem sieht.

4-

Diese zwei Beispiele mögen klarlegen, daß vom Stand-
punkt des Auto- und Motorradfahrers Absperrung und
Beleuchtung von nicht fahrbaren Ttraßenteilen nicht immer
so gut sind, wie sie dem Bauunternehmer und seinen
Organen erscheinen, daß sie manchmal nicht genügend
und mit wenig Mehrausgaben bedeutend verbessert wer-
den könnten.

Aeber die Verwendungvon
Holz im Wohnungsbau.

Darüber finden wir im «Holzzentralblatt" Nr. 68
vom 7. Juni 1930 folgende interessante Ausführungen
von Prof. Schmitthenner, welche sicherlich auch unsere
Leser interessieren werden:

Die Theorie macht sich heute auf dem Gebiet des
Wohnungsbaus übermäßig breit, ohne imstande zu sein,
das eigentliche Problem desselben lösen zu können, denn
es fehlt bei demselben einfach am Geld. Wir brauchen
Bauweisen, die billiger sind, als der übliche Massivbau,
die aber nicht qualitätsgeringer sein dürften als dieser,
ihn im Gegenteil an Güte noch übertreffen müßten. Die
Versuche der Stuttgarter Weißenhofstedelung und andere
VersuchSsiedelungen haben in dieser Hinsicht keinerlei post-
tive Beweise geliefert.

Die so viel berufene Rationalisierung im Bauen will
besagen, mit Vernunft und Können jede Möglichkeit be-
nützen, um die notwendigen Wohnungen so gut, so schnell
und so billig wie möglich zu erstellen zum Nutzen der
Allgemeinheit und zur Hebung der Lebenshaltung des
Einzelnen. Diese würde wohl am besten dadurch ein-
treten, daß jeder Deutsche eine anständige und menschen-
würdige Wohnung erhält. Ein Weg führt meines Er-
achtens über den Fachwerksbau, der in ganz Deutschland
seit Jahrhunderten geübt ist und für einzelne Gegenden:
Thüringen, Württemberg, Baden und Elsaß schlechthin
die für das Bild des Landes eigentümliche Bauweise ist.
Sein typisches Gestaltungsmerkmal ist das fichtbare Fach-
werk, heute Skelett genannt.

Für die Güte des Fachwerksbaus sind entscheidend
das Material und die Behandlung des tragenden Ge-

rippes und das Material der nichtbelafteten füllenden
Teile. Als Material diente beim historischen Fachwerks-
bau ursprünglich Eichenholz, vom 18. Jahrhundert ab

P aber auch schon Weichholz zu finden, das dann Herr-
schend blieb. Die Holzstärken find viel größer als fta-
tisch notwendig, das verwendete Holz ist gebeilt, oft unter
Beibehaltung der Wachstumsrichtung, z. B. bei Verwen-
dung krummer Hölzer zu Streben. In beiden Faktoren
lag der natürliche Schutz gegen die Zerstörung durch

Witterungseinflüsse. Die Ausfachung geschah durch Lehn-
stakung oder mit Steinen, sie wurde verputzt oder un-
verputzt gelassen. Zur Verbesserung des Wärmeschutzes
wurden die Fachwerkswände im Innern vertäfelt, außen
mit Schindeln, Schiefer oder Holzbrettern verschalt. Das
außen sichtbare oder verkleidete Fachwerk bestimmte oft
das Landschaftsbild ganzer Landesteile. Zu Ende des

18. Jahrhunderts und vor allem im 19. Jahrhundert
wurden viele alte Fachwerksbauten mit sichtbarem Fach-
werk nachträglich verputzt, um den Häusern den Anschein
des jetzt immer mehr aufkommenden Massivbaus zu geben.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ging man
allgemein zum verputzten Fachwerk über, wobei man die

Holzstärken verminderte und statt des gebeilten Holzes
gesägtes Holz verwendete. Die Putzhaut soll jetzt den

Wetterschutz, den Schutzschirm für diesen veränderten
Fachwerksbau abgeben. Mit dem Verputzen des Fach-
werks aber beginnt das Problem.

Es waren gerade die zahlreichen Fehler, die bei dem

Verputzen gemacht wurden, die Ursache, daß der Fach-
werksbau, der früher zu den vornehmsten bürgerlichen
Bauten verwendet wurde, zu Herrenhäusern und reichen

Bauernfitzen, zu einer zweitklassigen Bauweise allmählich
herabgedrückt wurde. Und doch ist bei dieser Bauweise
alles in Ordnung, wenn die Fachwerksbauten einen sach-

gemäßen äußern Schutzschirm erhalten. Die früher als
solche verwendete Verschindelung, Verschieferung und

Holzverschalung sind in sach- und werkrechter Ausfüh-
rung vorzügliche Wetterschirme. Der Kosten wegen und

auch aus Gründen des Aussehens wird unsere Zeit meist

zum Putz greifen, der dann aber auch technisch richtig
ausgeführt sein muß. Fehler werden zumeist bei dem

notwendigen Putzträger gemacht, der stets dem Holze

Luftraum und Raum zum Arbeiten lassen muß und, um
den Putz ganz unabhängig von dem Arbeiten des Holzes

zu machen, niemals auf dem Holze selbst befestigt werden

darf, sondern nur auf der Ausfachung. Ganz besondere

Sorgfalt verdient die Behandlung der Schwelle, die sozu-

sagen das Fundament des Fachwerkshauses ist und des-

halb am meisten vor jeder Zerstörung, insbesondere vor
dem Eindringen von Nässe bewahrt werden muß.

Bei der zwecks weiterer Verbilligung nötigen tech-

nischen Umformung des Fachwerksbaus, wie ich mir die-

selbe als Aufgabe nach dem Kriege stellte, galt es also,

die bisherigen Fehler und Mängel des Fachwerksbaus
zu vermeiden durch zweckmäßigere und zugleich wirtschaft-
ltchere Konstruktion. Und zwar nach drei Richtungen him
1. Putzrisse zu vermeiden, die das Faulen des Holzes
und das Abfallen des Putzes herbeiführen können, 2. mit

dem geringsten Holzverbrauch auszukommen, 3. die

Wärmehaltung der Fachwerkswand wesentlich zu steigern.

Die jahrelangen Bestrebungen und Bemühungen nach

dieser Richtung führten vor drei Jahren dazu, an Stelle

des abgebundenen, für jeden Bau besonders herzustellen-
den Fachwerks das fabrizierte Fachwerk aus Ein-

hettswandrahmen von gleicher Breite, Höhe und Stärke

herzustellen, unter Verwendung möglichst dünner, leichter,

trockener Hölzer, die auch weniger arbeiten und drehen.

Die verwendeten Bauteile dürfen nur Zwei-Mannslasten
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